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Liefer- und Zahlungsbedingungen der  

Firma aerocom GmbH & Co., Adam Riese Str. 16, 73529 Schwäbisch Gmünd 

1. Zustandekommen und Inhalt des Vertrags 

1.1 Allen Vertragsabschlüssen mit uns liegen die nachfolgenden Bedingungen zugrunde. Sie werden vom Besteller mit Auftragserteilung 

anerkannt und gelten für die gesamte Dauer der Geschäftsverbindung. Sofern diese Lieferbedingungen keine Regelung enthalten, gelten 

ergänzend die Allgemeinen Lieferbedingungen für die Erzeugnisse und Leistungen der Elektroindustrie, empfohlen vom Zentralverband der 

elektrotechnischen Industrie e. V., (ZVEI) in ihrer jeweiligen Fassung. Abweichende Einkaufsbedingungen des Bestellers gelten nur mit 

unserer schriftlichen Zustimmung. 

1.2 Unsere Angebote sind freibleibend. An den erteilten Auftrag ist der Besteller 4 Wochen gebunden. Der Vertrag kommt erst mit unserer 

schriftlichen Auftragsbestätigung und entsprechend deren Inhalt oder durch Lieferung zustande. 

1.3 Abbildungen und Angaben über den Vertragsgegenstand in beim Vertragsabschluss gültigen Katalogen, Prospekten und sonstigen 

Unterlagen, sind nur annähernd maßgebend und keine zugesicherten Eigenschaften. Wir behalten uns Konstruktions- und 

Formänderungen des Vertragsgegenstandes während der Lieferzeit vor, sofern der Vertragsgegenstand und dessen Aussehen dadurch für 

den Besteller keine unzumutbaren Änderungen erfährt. Alle Mengen-, Maß-, Farb- und Gewichtsangaben verstehen sich unter den 

handelsüblichen Toleranzen. 

1.4 Zusicherungen, Nebenabreden und Änderungen des Vertrags bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. 

1.5 Kostenvoranschlägen, Zeichnungen und anderen Unterlagen (im Folgenden: Unterlagen) behält sich der Lieferer seine eigentums- und 

urheberrechtlichen Nutzungs- und Verwertungsrechte uneingeschränkt vor. Die Unterlagen dürfen nur nach vorheriger Zustimmung des 

Lieferers Dritten zugänglich gemacht werden und sind, wenn der Auftrag dem Lieferer nicht erteilt wird, diesem auf Verlangen unverzüglich 

zurückzugeben. Die Sätze 1 und 2 gelten entsprechend für Unterlagen des Bestellers; diese dürfen jedoch solchen Dritten zugänglich 

gemacht werden, denen der Lieferer zulässigerweise Lieferungen übertragen hat. 

1.6 Teillieferungen sind zulässig, soweit sie dem Besteller zumutbar sind. 

1.7 Der Begriff „Schadensersatzansprüche“ in diesen GL umfasst auch Ansprüche auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen. 

 

2. Preise und Zahlungsbedingungen 

2.1 Die Preise verstehen sich ab Werk ausschließlich Verpackung zuzüglich der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer.  

2.2 Hat der Lieferer die Aufstellung oder Montage übernommen und ist nicht etwas anderes vereinbart, so trägt der Besteller neben der 

vereinbarten Vergütung alle erforderlichen Nebenkosten wie Reise- und Transportkosten sowie Auslösungen.  
2.3 Zahlungen sind frei Zahlstelle des Lieferers zu leisten. 

2.4 Der Besteller kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind. 

2.5 Rechnungen sind bei Rechnungsbeträgen von weniger als € 5.000,- zahlbar innerhalb von 14 Tagen ab Rechnungsdatum ohne jeden Abzug. 

Bei einem Auftragswert über € 5.000,- sind 1/3 innerhalb von 8 Tagen nach Erhalt der Auftragsbestätigung, 1/3 innerhalb von 8 Tagen nach 

Montagebeginn, der Rest innerhalb von 30 Tagen nach Inbetriebsetzung netto, jedoch spätestens 60 Tage nach Zahlung des 2. Drittels zu 

zahlen. 

Wird ein Skonto gewährt ist dieser in jedem Fall nur auf Geräte und Material, nicht auf Lohn, Fahrtkosten, Auslösung usw., zulässig. 

2.6 Für Aufträge mit einem Netto-Warenwert unter € 100,- wird ein Mindermengenzuschlag von Höhe von € 12,50 erhoben. 

 

3. Zahlungsverzug, Vermögensverschlechterung, Stundung 

3.1 Bei verspäteter Zahlung oder Stundung werden Zinsen mit 4% p.a. über den Diskontsatz der Deutschen Bundesbank berechnet, jeweils 

zuzüglich Mehrwertsteuer. 

3.2 Gerät der Besteller mit einer Zahlung in Verzug oder liegen konkrete Anhaltspunkte für eine bevorstehende Zahlungsunfähigkeit des 

Bestellers vor, so können wir die Weiterarbeit an laufenden Aufträgen einstellen und die sofortige Vorauszahlung aller, auch der noch nicht 

fälligen Forderungen einschließlich Wechsel und gestundeter Beträge oder entsprechende Sicherheitsleistung verlangen. Kommt der 

Besteller unserem Verlagen auf Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung innerhalb angemessener Frist nicht nach, sind wir berechtigt, vom 

Vertrag (bzw. von den Verträgen) zurückzutreten und dem Besteller die bis dahin entstandenen Kosten einschließlich entgangenem 

Gewinn in Rechnung zu stellen. 

 

4. Lieferzeit, Lieferverzug, Unmöglichkeit 

4.1 Die besonders zu vereinbarende Lieferfrist beginnt mit Vertragsabschluss, jedoch nicht vor der vollständigen Beibringung der vom Besteller 

zu beschaffenden Unterlagen, Genehmigungen usw., Klärung evtl. ausstehender technischer Detailfragen, Schaffung evtl. für 

Montagearbeiten erforderlicher bauseitiger Voraussetzungen, sowie nicht vor Eingang einer eventuell vereinbarten Anzahlung. Die 

Einhaltung der Lieferfrist durch uns setzt in jedem Fall die Erfüllung der Vertragspflichten durch den Besteller voraus. 

4.2 Die Lieferzeit ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der Liefergegenstand unser Werk verlassen hat oder die Versandbereitschaft 

mitgeteilt ist. Nachträgliche Änderungs- oder Ergänzungswünsche des Bestellers verlängern die Lieferzeit angemessen. 

Dasselbe gilt bei Eintritt unvorhergesehener Hindernisse, die außerhalb unseres Willens liegen, wie z. B. höhere Gewalt, Virus- und sonstige 

Angriffe Dritter auf das IT-System des Lieferers, Arbeitskämpfe, Streik, Aussperrung. Verzögerung in der Anlieferung wesentlicher Rohstoffe 

und Materialien oder Teile. Dasselbe gilt, wenn die genannten Umstände bei unserem Unterlieferanten eintreten. Die vorbezeichneten 

Umstände sind auch dann von uns nicht zu vertreten, wenn sie während eines bereits vorliegenden Verzugs eintreten.
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4.3 Liegt eine von uns verschuldete Lieferverzögerung vor, kann uns der Besteller schriftlich eine angemessene Nachfrist setzen mit dem 

Hinweis, dass er die Abnahme des Vertragsgegenstandes nach Ablauf der Frist ablehnt. Nach erfolglosem Ablauf der Nachfrist ist der 

Besteller berechtigt, durch schriftliche Erklärung vom Vertrag zurückzutreten oder bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit Schadenersatz 

wegen Nichterfüllung zu verlangen. Weitergehende Schadenersatzansprüche, insbesondere gemäß §§ 286 und 326 BGB werden, es sei 

denn, dass der Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt, ausgeschlossen. Dasselbe gilt im Falle von uns verschuldeter Unmöglichkeit der 

Lieferung. 

 

5. Lieferung, Versand, Gefahrübergang, Versicherung, Verpackung 

5.1 Wir liefern unfrei und unversichert ab Werk ausschließlich Verpackung. 

5.2 Die Gefahr des zufälligen Untergangs und der Beschädigung geht bei  

a) Lieferung ohne Aufstellung oder Montage, wenn sie zum Versand gebracht oder abgeholt worden ist. Auf Wunsch und Kosten des 

Bestellers wird die Lieferung vom Lieferer gegen die üblichen Transportrisiken versichert;  

b) bei Lieferung mit Aufstellung oder Montage am Tage der Übernahme in eigenen Betrieb oder, soweit vereinbart, nach erfolgreichem 

Probebetrieb. 

5.3 Wenn der Versand, die Zustellung, der Beginn, die Durchführung der Aufstellung oder Montage, die Übernahme in eigenen Betrieb oder 

der Probebetrieb aus vom Besteller zu vertretenden Gründen verzögert wird oder der Besteller aus sonstigen Gründen in Annahmeverzug 

kommt, so geht die Gefahr auf den Besteller über. 

5.4 Der Besteller darf die Entgegennahme von Lieferungen wegen unerheblicher Mängel nicht verweigern. 

 

6. Abnahmeverzug 

6.1 Nimmt der Besteller den Vertragsgegenstand nicht termingemäß ab, so sind wir berechtigt, ihm eine angemessene Nachfrist zu setzen, 

nach deren Ablauf anderweitig darüber zu verfügen und den Auftraggeber mit angemessener verlängerter Frist zu beliefern. 

Unberührt davon bleiben unsere Rechte, unter den Voraussetzungen des § 326 BGB vom Vertrag zurückzutreten oder Schadenersatz 

wegen Nichterfüllung zu verlangen. Verlagen wir Schadenersatz wegen Nichterfüllung, können wir 25 % des vereinbarten Preises zuzüglich 

Mehrwertsteuer als Entschädigung ohne Nachweis fordern, sofern nicht nachweislich nur ein wesentlich geringerer Schafen entstanden ist. 

Wir behalten uns vor, einen höheren tatsächlichen Schaden geltend zu machen. 

 

7. Eigentumsvorbehalt, Forderungsabtretung 

7.1 Die Gegenstände der Lieferungen (Vorbehaltsware) bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher ihm gegen den Besteller aus 

der Geschäftsverbindung zustehenden Ansprüche. Soweit der Wert aller Sicherungsrechte, die dem Lieferer zustehen, die Höhe aller 

gesicherten Ansprüche um mehr als 20 % übersteigt, wird der Lieferer auf Wunsch des Bestellers einen entsprechenden Teil der 

Sicherungsrechte freigeben; dem Lieferer steht die Wahl bei der Freigabe zwischen verschiedenen Sicherungsrechten zu. 

7.2 Während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts ist dem Besteller eine Verpfändung oder Sicherungsübereignung untersagt und die 

Weiterveräußerung nur Wiederverkäufern im gewöhnlichen Geschäftsgang und nur unter der Bedingung gestattet, dass der 

Wiederverkäufer von seinem Kunden Bezahlung erhält oder den Vorbehalt macht, dass das Eigentum auf den Kunden erst übergeht, wenn 

dieser seine Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat. 

7.3 Veräußert der Besteller Vorbehaltsware weiter, so tritt er bereits jetzt seine künftigen Forderungen aus der Weiterveräußerung gegen 

seine Kunden mit allen Nebenrechten –einschließlich etwaiger Saldoforderungen –sicherungshalber an den Lieferer ab, ohne dass es 

weiterer besonderer Erklärungen bedarf. Wird die Vorbehaltsware zusammen mit anderen Gegenständen weiter veräußert, ohne dass für 

die Vorbehaltsware ein Einzelpreis vereinbart wurde, so tritt der Besteller denjenigen Teil der Gesamtpreisforderung an den Lieferer ab, 

der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Preis der Vorbehaltsware entspricht. 

7.4 a) Dem Besteller ist es gestattet, die Vorbehaltsware zu verarbeiten oder mit anderen Gegenständen zu vermischen oder zu verbinden. Die 

Verarbeitung erfolgt für den Lieferer. Der Besteller verwahrt die dabei entstehende neue Sache für den Lieferer mit der Sorgfalt eines 

ordentlichen Kaufmanns. Die neue Sache gilt als Vorbehaltsware.  

b)  Lieferer und Besteller sind sich bereits jetzt darüber einig, dass bei Verbindung oder Vermischung mit anderen, nicht dem Lieferer 

gehörenden Gegenständen dem Lieferer in jedem Fall Miteigentum an der neuen Sache in Höhe des Anteils zusteht, der sich aus dem 

Verhältnis des Wertes der verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware zum Wert der übrigen Ware zum Zeitpunkt der Verbindung oder 

Vermischung ergibt. Die neue Sache gilt insoweit als Vorbehaltsware.  

c)  Die Regelung über die Forderungsabtretung nach Nr. 3 gilt auch für die neue Sache. Die Abtretung gilt jedoch nur bis zur Höhe des 

Betrages, der dem vom Lieferer in Rechnung gestellten Wert der verarbeiteten, verbundenen oder vermischten Vorbehaltsware entspricht. 

d)  Verbindet der Besteller die Vorbehaltsware mit Grundstücken oder beweglichen Sachen, so tritt er, ohne dass es weiterer besonderer 

Erklärungen bedarf, auch seine Forderung, die ihm als Vergütung für die Verbindung zusteht, mit allen Nebenrechten sicherungshalber in 

Höhe des Verhältnisses des Wertes der verbundenen Vorbehaltsware zu den übrigen verbundenen Waren zum Zeitpunkt der Verbindung 

an den Lieferer ab.  

7.5 Bis auf Widerruf ist der Besteller zur Einziehung abgetretener Forderungen aus der Weiterveräußerung befugt. Bei Vorliegen eines 

wichtigen Grundes, insbesondere bei Zahlungsverzug, Zahlungseinstellung, Eröffnung eines Insolvenzverfahrens, Wechselprotest oder 

begründeten Anhaltspunkten für eine Überschuldung oder drohende Zahlungsunfähigkeit des Bestellers, ist der Lieferer berechtigt, die 

Einziehungsermächtigung des Bestellers zu widerrufen. Außerdem kann der Lieferer nach vorheriger Androhung unter Einhaltung einer 

angemessenen Frist die Sicherungsabtretung offenlegen, die abgetretenen Forderungen verwerten sowie die Offenlegung der 

Sicherungsabtretung durch den Besteller gegenüber dem Kunden verlangen.  

7.6 Bei Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Verfügungen oder Eingriffen Dritter hat der Besteller den Lieferer unverzüglich zu 

benachrichtigen. Bei Glaubhaftmachung eines berechtigten Interesses hat der Besteller dem Lieferer unverzüglich die zur 

Geltendmachung seiner Rechte gegen den Kunden erforderlichen Auskünfte zu erteilen und die erforderlichen Unterlagen 

auszuhändigen.  
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7.7 Bei Pflichtverletzungen des Bestellers, insbesondere bei Zahlungsverzug, ist der Lieferer nach erfolglosem Ablauf einer dem Besteller 

gesetzten angemessenen Frist zur Leistung neben der Rücknahme auch zum Rücktritt berechtigt; die gesetzlichen Bestimmungen über die 

Entbehrlichkeit einer Fristsetzung bleiben unberührt. Der Besteller ist zur Herausgabe verpflichtet. In der Rücknahme bzw. der 

Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes oder der Pfändung der Vorbehaltsware durch den Lieferer liegt kein Rücktritt vom Vertrag, es 

sei denn, der Lieferer hätte dies ausdrücklich erklärt. 

 

8. Gewährleistung, Haftung, Verjährung 

8.1 Erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Empfang der Lieferung, versteckte Mängel unverzüglich nach Entdeckung, schriftlich zu rügen. 

8.2 Wenn eine Mängelrüge begründet geltend gemacht wird, dürfen Zahlungen nur in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem 

angemessenen Verhältnis zu dem aufgetretenen Mangel stehen. Ein Zurückbehaltungsrecht des Bestellers besteht nicht, wenn seine 

Mängelansprüche verjährt sind. Erfolgte die Mängelrüge zu Unrecht, ist der Lieferer berechtigt, die ihm entstandenen Aufwendungen vom 

Besteller ersetzt zu verlangen. 

8.3 Wir haften für rechtzeitig gerügte Mängel, zu denen auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zählt, wie folgt: 

a) Alle diejenigen Teile sind unentgeltlich nach unserer Wahl auszubessern oder neu zu liefern, die sich innerhalb von 24 Monaten seit 

Auslieferung/Abnahme infolge eines vor dem Gefahrübergang liegenden Umstandes, insbesondere wegen fehlerhafter Bauart, schlechter 

Baustoffe oder mangelhafter Ausführung als unbrauchbar oder in ihrer Brauchbarkeit nicht unerheblich beeinträchtigt, herausstellen. 

Mehrere Nachbesserungsversuche oder Neulieferungen sind zulässig. Ersetzte Teile werden unser Eigentum. 

b) Zur Vornahme aller uns notwendig erscheinenden Ausbesserungen und Ersatzlieferungen hat uns der Besteller die erforderliche Zeit und 

Gelegenheit zu geben, sonst sind wir von der Mängelhaftung befreit. 

c) Keine Mängelhaftung wird übernommen für Schäden, die durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, fehlerhafte Montage bzw. 

Inbetriebsetzung und Falschbedienung durch den Besteller oder Dritte, Abnützung, fehlerhafte oder nachlässige Behandlung oder 

Wartung, ungeeignete Betriebsmittel oder Austauschwerkstoffe, mangelhafte Einbauarbeiten, chemische, elektronische, elektrische oder 

sonstige Einflüsse, wie z. B. Wasser, Frost, Hitze usw., entstanden sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Unsere 

Gewährleistungspflicht entfällt auch, wenn von Seiten des Bestellers oder Dritter ohne unsere Zustimmung Instandsetzungen, 

Beschädigungen oder Änderungen vorgenommen werden, die mit den geltend gemachten Mängeln in Zusammenhang stehen. 

8.4 Ist Nachbesserung oder Ersatz nicht möglich oder endgültig fehlgeschlagen oder wird sie unzumutbar verzögert, so kann der Besteller 

Herabsetzung des Preises verlangen. Kommt zwischen Besteller und uns eine Einigung über die Minderung nicht zustande, so kann der 

Besteller auch Rückgängigmachung des Vertrages verlangen. Ausgeschlossen sind, soweit gesetzlich zulässig, alle anderen weitergehenden 

Ansprüche des Bestellers (vertraglich und außervertraglich) gegen uns und unserer Erfüllungsgehilfen einschließlich 

Schadenersatzansprüche wegen Folgeschäden, entgangenem Gewinn und Betriebsunterbrechung und aus der Durchführung der 

Nachbesserung bzw. für das Fehlen zugesicherter Eigenschaften zwingend gehaftet wird. 

8.5 Unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift sowie Vorschläge, Berechnungen, Projektierungen usw., sollen dem Besteller 

lediglich die bestmögliche Verwendung unserer Produkte erläutern. Sie befreit den Besteller nicht von seiner Verpflichtung, sich durch 

eigene Prüfung von der Eignung unserer Produkte für den von ihm beabsichtigten Zweck zu überzeugen. 

8.6 Kann durch schuldhafte Verletzung der uns obliegenden Nebenpflichten auch vor Vertragsabschluss, z. B. durch unterlassene oder 

fehlerhafte Beratung oder falsche Anleitung der Vertragsgegenstand nicht vertragsgemäß verwendet werden, so gelten für unsere Haftung 

unter Ausschluss weiterer Ansprüche des Bestellers die Regelungen unter Z. 8.1 bis 8.4 dieser Bedingungen entsprechend. 

8.7 Für die Verletzung von Nebenpflichten, auch vor Vertragsabschluss (vertraglich und außervertraglich), sind wir bzw. unsere Erfüllungs- oder 

Verrichtungsgehilfen – soweit gesetzlich zulässig – nur bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz zum Schadenersatz verpflichtet. Die 

gesetzlichen Verjährungsvorschriften für Gewährleistungsansprüche gelten auch für eventuelle Ansprüche des Bestellers aus der 

Verletzung solcher Nebenpflichten, positiver Vertragsverletzung und unerlaubter Handlung, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 

vorliegt. 

 

9.  Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel  

9.1  Sofern nicht anders vereinbart, ist der Lieferer verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts ohne Verletzung von 

gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der 

Verletzung von Schutzrechten durch vom Lieferer erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Besteller berechtigte 

Ansprüche erhebt, haftet der Lieferer gegenüber dem Besteller innerhalb der oben  bestimmten Frist wie folgt:  

a) Der Lieferer wird nach seiner Wahl auf seine Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so 

ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies dem Lieferer nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, 

stehen dem Besteller die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.  

b) Die Pflicht des Lieferers zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Punkt 8.  

c) Die vorstehend genannten Verpflichtungen des Lieferers bestehen nur, soweit der Besteller den Lieferer über die vom Dritten geltend 

gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und dem Lieferer alle Abwehrmaßnahmen 

und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Besteller die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder 

sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis 

einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.  

9.2  Ansprüche des Bestellers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.  

9.3  Ansprüche des Bestellers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Bestellers, durch 

eine vom Lieferer nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Besteller verändert oder 

zusammen mit nicht vom Lieferer gelieferten Produkten eingesetzt wird.  

9.4 Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Nr.1a) geregelten Ansprüche des Bestellers im Übrigen die Bestimmungen des 

Punkt 8 entsprechend.  

9.5 Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen des Punkt 8. entsprechend.  
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9.6 Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt 9. geregelten Ansprüche des Bestellers gegen den Lieferer und dessen 

Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen. 

 

10. Montage 

10.1 Unsere Monteure sind gehalten, genaue Kilometer-, Fahrzeit- und Arbeitszeitrapporte zu führen, die jeweils vom Besteller 

gegenzuzeichnen sind. Ist an der Baustelle niemand zur Gegenzeichnung anwesend, so unterschreibt der bauführende Monteur den 

Rapport in Vertretung und auf Verantwortung des Bestellers. 

10.2 Der Besteller hat auf seine Kosten zu übernehmen und rechtzeitig zu stellen: 

a) alle Erd-, Bau- (z.B. Maurer-, Gipser-, Malerarbeiten) und sonstigen branchenfremden Nach- oder Nebenarbeiten einschließlich der dazu 

benötigten Fach- und Hilfskräfte, Baustoffe und Werkzeuge, 

b) die zur Montage und Inbetriebsetzung erforderlichen Bedarfsgegenstände und -stoffe, wie Gerüste, Hebezeuge und andere Vorrichtungen, 

Brennstoffe und Schmiermittel, 

c) Energie und Wasser an der Verwendungsstelle einschließlich der Anschlüsse, Heizung und Beleuchtung, 

d) bei der Montagestelle für die Aufbewahrung der Maschinenteile, Apparaturen, Materialien, Werkzeuge usw. genügend große, geeignete, 

trockene und verschließbare Räume und für das Montagepersonal angemessene Arbeits- und Aufenthaltsräume einschließlich den 

Umständen angemessener sanitärer Anlagen; im Übrigen hat der Besteller zum Schutz des Besitzes des Lieferers und des 

Montagepersonals auf der Baustelle die Maßnahmen zu treffen, die er zum Schutz des eigenen Besitzes ergreifen würde, 

e) Schutzkleidung und Schutzvorrichtungen, die infolge besonderer Umstände der Montagestelle erforderlich sind. 2. Vor Beginn der 

Montagearbeiten hat der Besteller die nötigen Angaben über die Lage verdeckt geführter Strom-, Gas-, Wasserleitungen oder ähnlicher 

Anlagen sowie die erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zur Verfügung zu stellen. 

10.3 Weiterhin gehören nicht zu unseren Leistungen der Anschluss der Gebläse- und Steuereinrichtung an das Starkstromnetz sowie das hierfür 

erforderlich werdende Leitungs- und Installationsmaterial einschließlich Steckdosen für den Betrieb unserer Geräte. 

10.4 Bei Stellung der Bedarfsgegenstände durch uns erfolgt entsprechende Berechnung. 

10.5 Bauseits gewünschte Einbau- und Schlitzpläne (ausgenommen schematische Handskizzen) werden nur auf Wunsch des Bestellers 

angefertigt und gesondert berechnet. 

10.6 Die in unseren Angeboten genannten Arbeitszeiten sind unter der Voraussetzung einer zügig durchgeführten Montage kalkuliert. Ergeben 

sich bauseitig bedingte Unterbrechungen oder Verzögerungen unserer Montage, so trägt die Kosten hierfür der Besteller. Änderungen, die 

vom Besteller veranlasst oder bauseitig bedingt sind, werden mit Materialbedarf und Arbeitskosten in Rechnung gestellt. Für 

Beschädigungen an unseren Geräten oder Leitungen, die während einer Unterbrechung der Montage erfolgen, tragen wir weder die 

Verantwortung noch die Reparaturkosten.  

 

11. Wartung 

11.1 Im vereinbarten Preis bezüglich der Anlieferung und Montage unserer Anlagen sind keinerlei Wartungsleistungen enthalten. Zur 

Aufrechterhaltung der Funktionsfähigkeit der Anlage empfehlen wir den Abschluss eines besonderen Wartungsvertrages. 

 

12. Rechtswirksamkeit, Erfüllungsort, anwendbares Recht, Gerichtsstand 

12.1 Erfüllungsort für Lieferungen und Zahlungen ist der Sitz unserer Firma in Schwäbisch Gmünd. 

12.2 Dieser Vertrag einschließlich seiner Auslegung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen 

über Verträge über den internationalen Warenkauf. Die Geltung der einheitlichen Kaufgesetze wird ausgeschlossen. 
12.3 Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen in seinen übrigen Teilen verbindlich. Das gilt nicht, wenn 

das Festhalten an dem Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde. Anstelle einer unwirksamen Regelung gilt das 

gesetzlich Zulässige. 

12.4 Für alle Streitigkeiten, die aus diesem Vertragsverhältnis entstehen, wird als ausschließlicher Gerichtsstand Schwäbisch Gmünd vereinbart! 

Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz 

oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der 

Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Bei Lieferungen ins Ausland können wir nach unserer Wahl auch in der Hauptstadt des Landes, in dem der Besteller seinen Sitz hat, Klage 

erheben. 

 

 

Schwäbisch Gmünd, 01. 06.2019 

 


